
 

  
 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen,  8. Januar 2021  

Mandantenbrief Januar 2021 
 

Sehr geehrte Mandanten, 
 
nachfolgend erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen 
möchte ich insbesondere hinweisen: 
 
Allgemeines 
 

· Corona Überbrückungshilfen/Dezemberhilfe 
· Zweites Familienentlastungsgesetz und Vereinfachung bei Kindergeldanträgen 
· Kassenführung 
· Degressive Abschreibung 

 
Einkommensteuer 
 

· Entfernungspauschale 
·  Häusliches Arbeitszimmer und sog. Home-Office 
· Verbilligte Vermietung 
· Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 

 
Lohn und Gehalt 
 

· Kurzarbeitergeld und Corona-Bonus 
 
Umsatzsteuer 
 

· Gültige Umsatzsteuersätze ab 2021 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 



 

Termine Steuern/Sozialversicherung Januar/Februar 2021 
Steuerart Fälligkeit 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag 

11.01.20211 10.02.20212 

Umsatzsteuer 11.01.20213 10.02.20214 

Umsatzsteuer Sondervorauszah-
lung 

entfällt 10.02.2021 

Ende der Schon-
frist obiger Steuer-
arten bei Zahlung 
durch: 

Überweisung5 14.01.2021 15.02.2021 
Scheck6 11.01.2021 10.02.2021 

Gewerbesteuer entfällt 15.02.2021 

Grundsteuer entfällt 15.02.2021 
Ende der Schon-
frist obiger Steuer-
arten bei Zahlung 
durch: 

Überweisung5 entfällt 18.02.2021 
Scheck6 entfällt 15.02.2021 

Sozialversicherung7 27.01.2021 24.02.2021 
Kapitalertragsteuer, Solidaritäts-
zuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidari-
tätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnaus-

schüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen. 

1 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr, bei Jahreszahlern für 
das abgelaufene Kalenderjahr. 

2 Für den abgelaufenen Monat. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne 

Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauer-

fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmel-

dungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen wer-
den keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem 
Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanz-
amt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

 

 

 
 

 

 
 
 



 
 

 

Allgemein 
Corona Überbrückungshilfen/Dezemberhilfe 
Die wiederverlängerten oder neu aufgelegten staatlichen Hilfen für betroffene Unternehmen wer-
de im Rahmen der Buchführungsarbeiten von meiner Kanzlei automatisch überprüft. Achten Sie 
auf eine zeitnahe Einreichung Ihrer Buchhaltungsunterlagen um eine zeitnahe Überprüfung mög-
lich zu machen. 

Frist zur Abgabe von Steuererklärungen für 2019 verlängert 
Die Abgabefrist für das Kalenderjahr 2019 für durch Steuerberater erstellte Steuererklärungen 
wird bis zum 31.03.2021 verlängert. Das teilte das Bundesfinanzministerium am 04.12.2020 vor 
dem Hintergrund der Corona-Krise mit. Am 17.12.2020 hat sich die Große Koalition darüber hin-
aus kurzfristig auf eine umfassendere Fristverlängerung geeinigt, die bis 31.08.2021 reichen soll. 

Zudem werden den Angaben zufolge auch Stundungsmöglichkeiten verlängert. Steuerpflichtige, 
die durch die Corona-Krise unmittelbar und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich betroffen sind, 
können bis zum 31.03.2021 einen Antrag auf Stundung stellen. Die Stundungen laufen dann 
längstens bis zum 30.06.2021. Damit würden bis Ende Dezember 2020 befristete Regelungen 
verlängert.  

Zweites Familienentlastungsgesetz und Vereinfachung bei Kindergeldanträgen  
Am 27.11.2020 hat der Bundesrat dem Zweiten Familienentlastungsgesetz zugestimmt. Nach 
Unterzeichnung durch den Bundespräsidenten wurde das Gesetz im Bundesgesetzblatt veröf-
fentlicht und kann dann am 01.01.2021 und hinsichtlich der für 2022 vorgesehenen Änderungen 
ein Jahr später in Kraft treten. 

Wesentlicher Inhalt des Gesetzes: 

· Das Kindergeld wird ab dem 01.01.2021 um 15 Euro pro Kind und Monat erhöht. Es beträgt 
damit für das erste und zweite Kind jeweils 219 Euro, für das dritte Kind 225 Euro und für je-
des weitere Kind jeweils 250 Euro pro Monat. 

· Der steuerliche Kinderfreibetrag steigt ab dem 01.01.2021 entsprechend von 5.172 Euro um 
288 Euro auf 5.460 Euro. 

· Der Freibetrag für den Betreuungs-, Erziehungs-  
oder Ausbildungsbedarf eines Kindes wird ab dem 01.01.2021 um 288 Euro auf 2.928 Euro 
erhöht. 

· Der Kinderfreibetrag und der Freibetrag für den Betreuungs-, Erziehungs- oder Ausbildungs-
bedarf eines Kindes steigt auf insgesamt 4.194 Euro für jeden Elternteil, also 8.388 Euro bei 
der Zusammenveranlagung von Verheirateten oder Lebenspartnerschaften (2020: 7.812 Eu-
ro). 

· Außerdem stellt das Gesetz mit der Anhebung des Grundfreibetrags sicher, dass das Exis-
tenzminimum der Steuerpflichtigen ab dem Veranlagungszeitraum 2021 steuerfrei bleibt:  

- 2021 steigt der Betrag auf 9.744 Euro, 

- 2022 weiter auf 9.984 Euro. 

· Der Höchstbetrag für den Abzug von Unterhaltsleistungen nach dem Einkommensteuerge-
setz wird ab 2021 ebenfalls angehoben. 

· Zum Ausgleich der sog. kalten Progression wird der Bundestag zudem die Eckwerte des Ein-
kommensteuertarifs anpassen. 

· Darüber hinaus werden auf Basis der bisherigen Praxiserfahrungen Aktualisierungen zum 



 
automatisierten Kirchensteuereinbehalt bei Kapitalerträgen vorgenommen. 

Ebenfalls am 27.11.2020 hat der Bundesrat den Weg für Verbesserungen bei Anträgen auf Fami-
lienleistungen freigemacht und einem Gesetz zur Digitalisierung entsprechender Verwaltungsver-
fahren zugestimmt. Das Gesetz wurde vom Bundespräsidenten unterzeichnet und am 
09.12.2020 im Bundesgesetzblatt verkündet. In Kraft trat es zu großen Teilen am Folgetag. Im 
Übrigen tritt es am 01.01.2022 in Kraft. 

Ziel ist es, Eltern in der Phase rund um die Geburt eines Kindes von Bürokratie zu entlasten. Da-
bei geht es zunächst vor allem um das Elterngeld, das Kindergeld und die Namensbestimmung 
Das Gesetz ermöglicht es, die wichtigsten Leistungen bei der Geburt eines Kindes zu bündeln, 
sodass die Daten nicht mehrfach eingegeben werden müssen und Behördengänge wegfallen. 
Auf Wunsch der Eltern können erforderliche Daten zwischen den Behörden übermittelt werden - 
z. B. Einkommensnachweise für den Elterngeldantrag. So soll die Rentenversicherung im Auftrag 
der Elterngeldstellen die Entgeltdaten bei den Arbeitgebern abfragen können. Die Bürger können 
dabei selbst entscheiden, ob sie solche Angebote nutzen wollen. 

Kassenführung 
Unternehmer, die elektronische Registrierkassen bzw. PC-Kassen verwenden, wurden mit Wir-
kung zum 01.01.2020 zur Verwendung einer sog. Zertifizierten technischen Sicherheitseinrich-
tung (TSE) verpflichtet. 

Diese Frist wurde vom Bundesfinanzministerium bis zum 30.09.2020 verlängert. Die Bundeslän-
der beanstanden es bis zum 31.03.2021 nicht, wenn keine TSE verwendet wird. Voraussetzung 
ist, dass eine Bestellung der TSE erfolgt ist oder die Anschaffung einer cloudbasierten Sicher-
heitseinrichtung geplant, diese aber nachweislich noch nicht verfügbar ist. 

· Es bedarf keines besonderen Antrags. Es genügt auf Nachfrage des Finanzamts die Vorlage 
des Bestellnachweises für die Sicherheitseinrichtung. 

· Die Anschaffungskosten für das TSE stellen lt. Bundesfinanzministerium sofort abzugsfähige 
Betriebsausgaben dar. 

Degressive Abschreibung 
Die zu erwartenden wirtschaftlichen Folgen durch die Corona-Krise haben den Gesetzgeber ver-
anlasst, die Abschreibungen für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens zu verbes-
sern. Zu diesem Zweck wurde die degressive Abschreibung wiedereingeführt. Damit ist es mög-
lich, die in den Jahren 2020 und 2021 angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände 
mit bis zu dem Zweieinhalbfachen der linearen Abschreibung auf Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten im Erstjahr bzw. des Restbuchwerts in den Folgejahren, jedoch maximal 25 %, ab-
zuschreiben. 

Einkommensteuer 
 
Entfernungspauschale 
Für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte können Arbeitnehmer eine Entfer-
nungspauschale von 0,30 Euro pro Entfernungskilometer als Werbungskosten geltend machen. 
Ab dem 01.01.2021 wird die Entfernungspauschale ab dem 21. Kilometer auf 0,35 Euro erhöht. 

Beispiel: Bei einer Entfernung von 30 km errechnet sich die Entfernungspauschale auf 9,50 Euro 
(20 km x 0,30 Euro + 10 km x 0,35 Euro) statt bislang 9 Euro (30 km x 0,30 Euro). 

Häusliches Arbeitszimmer und sog. Home-Office 
Ein häusliches Arbeitszimmer kann bis zur Höhe von 1.250 Euro steuerlich als Werbungskosten 
berücksichtigt werden, wenn für die betriebliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung 
steht. Die Kosten sind sogar unbeschränkt absetzbar, wenn das Arbeitszimmer ausnahmsweise 
den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet.   



 
Für die Veranlagungszeiträume 2020 und 2021 wird eine Home-Office-Pauschale von 5 Euro pro 
Tag, höchstens 600 Euro im Jahr, eingeführt. Steuerpflichtige können einen pauschalen Betrag 
von 5 Euro für jeden Kalendertag abziehen, an dem die gesamte betriebliche oder berufliche 
Tätigkeit ausschließlich in der häuslichen Wohnung ausgeübt wurde. Die Pauschale zählt aller-
dings zu den Werbungskosten, für die allen Steuerzahlern pauschal ohnehin 1.000 Euro ange-
rechnet werden. 

Verbilligte Vermietung 
Die Nutzungsüberlassung einer Wohnung ist in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil 
aufzuteilen, wenn bei Überlassung einer Wohnung zu Wohnzwecken das Entgelt weniger als 
bisher  
66 % der ortsüblichen Marktmiete beträgt. Liegt folglich die Miete unter 66 %, werden die Wer-
bungskosten nur anteilig anerkannt, und zwar nur die, die auf den entgeltlichen Teil der Vermie-
tung entfallen. Die ortsübliche Miete setzt sich zusammen aus der Kaltmiete zzgl. den umlagefä-
higen Betriebskosten. Diese Vorschrift greift nicht nur bei der Vermietung an Angehörige, son-
dern auch bei der Vermietung an Fremde. 

Ab 2021 wird die bislang gültige 66 %-Grenze auf 50 % gesenkt! 

Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 
Der Solidaritätszuschlag wird für einen Großteil der Steuerpflichtigen abgeschafft. Das entspre-
chende Gesetz wurde bereits 2019 beschlossen. Die Freigrenze bei der Einzel- und Zusammen-
veranlagung wird angehoben. Diese beträgt bei der Einzelveranlagung künftig 16.956 Euro statt 
972 Euro, bei der Zusammenveranlagung 33.912 Euro statt 1.944 Euro. 

Freigrenze für Sachbezüge und Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 
Die monatliche Freigrenze für Sachbezüge wird im Jahressteuergesetz von aktuell 44 Euro auf 
50 Euro angehoben. Die Neuregelung tritt jedoch erst mit Wirkung zum 01.01.2022 in Kraft. 

Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wurde bereits begrenzt auf die Kalenderjahre 2020 
und 2021 auf 4.008 Euro angehoben. Mit dem Jahressteuergesetz wird diese Anhebung nun 
entfristet und bleibt Alleinerziehenden auch ab dem Veranlagungszeitraum 2022 erhalten. 

Lohn und Gehalt 
Kurzarbeitergeld und Corona-Bonus 
Zuschüsse der Arbeitgeber zum Kurzarbeitergeld und zum Saison-Kurzarbeitergeld werden künf-
tig bis 80 % des Unterschiedsbetrages zwischen dem Soll-Entgelt und dem Ist-Entgelt bis Ende 
2021 steuerfrei gestellt. 

Sonderleistungen der Arbeitgeber bis zu 1.500 Euro bleiben befristet bis zum 30.06.2021 steuer-
frei. Voraussetzung ist, dass die Zahlung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn er-
folgt. Neben Zuschüssen können auch steuerfreie Sachbezüge geleistet werden. Die Verlänge-
rung verschafft den Arbeitgebern deutlich mehr Zeit für eine steuerbegünstigte Abwicklung. Sie 
führt jedoch ausdrücklich nicht dazu, dass im ersten Halbjahr 2021 nochmals 1.500 Euro gezahlt 
werden können, wenn bereits 2020 eine Auszahlung erfolgte. 

Umsatzsteuer 

Gültige Umsatzsteuersätze ab 2021 
Die eingeführte Senkung der Umsatzsteuersätze ab dem 01.07.2020 ist befristet bis zum 
31.12.2020. Infolgedessen erhöhen sich die Umsatzsteuersätze ab dem 01.01.2021 wieder von 
16 % auf 19 % sowie von 5 % auf 7 %. 

Beispiel: Zu einer im 2. Halbjahr 2020 gestellten Anzahlungsrechnung mit 16 % gesondert aus-
gewiesener Umsatzsteuer, wird die Leistung erst im Jahr 2021 erbracht. 



 
Lösung: Da der Leistungszeitpunkt im Jahr 2021 liegt, gilt der Steuersatz von 19 %. Für die An-
zahlung ist nachträglich die Differenz von drei Prozentpunkten im Voranmeldungszeitraum der 
Leistungserbringung abzuführen. 

In derartigen Anzahlungsrechnungen kann bereits der ab 2021 gültige Steuersatz von 19 % bzw. 
7 % ausgewiesen werden, wenn feststeht, dass die Leistung oder sonstige Leistung erst nach 
dem 31.12.2020 erbracht wird. Für den Rechnungsempfänger besteht dann die Möglichkeit, die 
in der Anzahlungsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer bereits als Vorsteuer abzuziehen. 

Eine Besonderheit ergibt sich bei Gastronomieumsätzen. Dort werden die Umsatzsteuersätze im 
Jahr 2021 zweimal geändert: 

Gilt für die Abgabe von Speisen im Zeitraum vom 01.01.2021 bis 30.06.2021 noch der ermäßigte 
Steuersatz von 7 %, ist ab dem 01.07.2021 für diese Umsätze wieder der Steuersatz von 19 % 
anzuwenden. 


